
Dienststelle bei mehrstufigem
Konzernaufbau bis in die letzte,
die Verkehrsdienste erbringende
Gesellschaft, sichergestellt wer-
den muss. Aufgabenträger müs-
sen sodann die konsequente
Umsetzung ihrer Entscheidungs-
befugnis sicherstellen, etwa
durch Beherrschungsverträge
und/oder Durchgriffsrechte und/
oder personelle Bündelungen der
Geschäftsführung der verschiede-
nen Gesellschaften.
> JÖRG NIEMANN
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sächlich bei einer Beschränkung
auf den Bereich der örtlichen Zu-
ständigkeit der Behörde bleibt.
Solange der interne Betreiber in
diesem geografischem Raum Ver-
kehrsdienste erbringt, besteht
auch durch etwaige (gesell-
schafts-)rechtliche Ermächtigun-
gen in anderen Gebieten tätig zu
werden keine Umgehungsgefahr.
Bewertung für die Praxis: Die

Entscheidung des OLG Mün-
chen bringt weitere Klarheit zu
den Voraussetzungen einer Di-
rektvergabe an einen internen
Betreiber. Bestätigt wird, dass die
Kontrolle wie über eine eigene

schungsverträge die Entschei-
dungsgewalt der Behörde sicher-
gestellt ist. Die Antragsgegnerin
hatte sich auf jeder der Zwi-
schenstufen hin zum internen
„Urenkel-Betreiber” Durchgriffs-
rechte vorbehalten. Auch fiel die
Geschäftsführung aller Konzern-
gesellschaften auf eine Person
zusammen.
Bei der Betrachtung des Terri-

toritätsprinzips nach Art. 5 Abs. 2
S. 2 lit b) VO (EG) 1370/2007
kommt es nach Auffassung des
Gerichts nicht auf das rechtliche
Dürfen an. Die VO (EG)
1370/2007 fordert, dass es tat-

der interne Betreiber als „Uren-
kel-Gesellschaft” über mehrere
Beteiligungen mit der zuständi-
gen Behörde verbunden ist. Al-
lein die Anzahl der zwischenge-
schalteten „Mittler” lässt noch
keinen Rückschluss dazu zu, ob
dem Beherrschungskriterium
nicht mehr genügt werden kön-
ne. Die Beherrschung ist gewähr-
leistet, wenn auf allen Stufen
(Großmutter- und Muttergesell-
schaft) von der zuständigen Be-
hörde hin zum internen Betrei-
ber für sich genommen durch
entsprechende Gesellschafter-
mehrheiten und/oder Beherr-

tätig zu werden, noch nicht ge-
gen das Territoritätsprinzip. Ein
Verstoß liegt erst dann vor, wenn
tatsächlich eine Tätigkeit jenseits
der örtlichen Zuständigkeit der
Behörde erfolgt.
Die Beachtung des Kontrollkri-

teriums ist nach Auffassung des
Gerichts nicht zu beanstanden.
Der Kontrolle über einen inter-
nen Betreiber wie über eine eige-
nen Dienststelle für die Einfluss-
möglichkeit auf die wesentlichen
strategischen und operativen
Entscheidungen nach Art. 5 Abs.
2 S. 2 lit a) VO (EG) 1370/2007
steht es nicht entgegen, wenn

In der sofortigen Beschwerde
vor dem Oberlandesgericht

München (Beschluss vom 31.
März 2016, Az. Verg 14/15) ent-
schied dieses, dass eine „recht-
lich getrennte Einheit” nach Art.
5 Abs. 2 lit. a) VO (EG)
1370/2007 auch dann vorliegt,
wenn diese durch mehrere Zwi-
schenbeteiligungen nur mittelbar
von der zuständigen Behörde ge-
halten wird (sogenannte Uren-
kel-Gesellschaft). Außerdem ver-
stößt die (gesellschafts-)rechtli-
che Möglichkeit eines internen
Betreibers, außerhalb des Be-
reichs der zuständigen Behörde

Oberlandesgericht München zu Aktivitäten von sogenannten Urenkel-Gesellschaften

Tätigkeit jenseits der örtlichen Zuständigkeit verboten

Wenn ein öffentlicher Auftraggeber eine Kantine auch für andere als die eigene Behörde betreibt, ist Vorsicht geboten. FOTO DPA
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gnenseite heruntergeladen und
für den eigenen Webauftritt ver-
wendet oder über die sozialen
Netzwerke verbreitet werden. Im
Klageverfahren selbst wird die
Bundesingenieurkammer im Ver-
bund mit den anderen Kammern
und Verbänden die Bundesregie-
rung massiv unterstützen, unter
anderem durch die Beibringung
eines Rechts- und eines bauöko-
nomischen Gutachtens. > BSZ

kammer appelliert daher an die
Bundesregierung, sich weiterhin
für den Erhalt der HOAI einzu-
setzen und verweist auf ihre ei-
gens zu diesem Zweck eingerich-
tete Kampagnenseite hoai.news.
Mit der HOAI-Kampagnenseite
ruft die Bundesingenieurkammer
alle Planer auf, sich für den Er-
halt der HOAI stark zu machen.
So können zum Beispiel entspre-
chende Banner von der Kampa-

Wer beim Planen spart, zahlt hin-
terher beim Bauen drauf“, führt
Hans-Ullrich Kammeyer ergän-
zend aus.
Aus Sicht der Bundesinge-

nieurkammer rüttelt die Kommis-
sion mit der Forderung nach
Aufgabe der Preisbindung vor al-
lem im Hinblick auf die Min-
destsätze an einem Grundpfeiler
des bewährten Systems der Frei-
en Berufe. Die Bundesingenieur-

mer (BIngK), Diplom-Ingenieur
Hans-Ullrich Kammeyer. „Jeder
weiß, dass für einen zu niedrigen
Preis keine hinreichende Qualität
geliefert werden kann – das gilt
auch für Ingenieurleistungen. Da-
her befürchten wir, dass nach ei-
nem Wegfall der Mindestsätze der
HOAI nur noch der Preis darüber
entscheidet, was beziehungsweise
wie geplant und gebaut wird. Die
Qualität wäre dann zweitrangig.

Kommission und der Bundesre-
gierung, unterstützt durch die
Kammern und Verbände der be-
troffenen Planungsberufe.
„Ein Wegfall des Preisrahmens,

den die HOAI vorgibt, würde die
Qualität beim Planen und Bauen
massiv gefährden. Das wiederum
hätte vor allem Auswirkungen für
die Verbraucher“, betonte in die-
sem Zusammenhang der Präsi-
dent der Bundesingenieurkam-

Die Europäische Kommission
hatte bereits im November 2016
verkündet, die Bundesrepublik
Deutschland vor dem Europäi-
schen Gerichtshof wegen des
Festhaltens an den Mindest- und
Höchstsätzen der Honorarord-
nung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) zu verklagen. Dem
zuvorgegangen war ein umfangrei-
cher Schriftwechsel über einen
längeren Zeitraum zwischen der

Vertragsverletzungsverfahren vor dem EUGH

EU hat Klage gegen Deutschland erhoben
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dienste (elektronische Signaturen,
elektronischeSiegel undelektroni-
sche Zeitstempel) bezogen und
verwendet werden können. > BSZ

Mehr zumeIDAS-Durchführungsgesetz
unter: http://www.bmwi.de/Redakti-
on/DE/Pressemitteilungen/
2017/20170329-zypries-digitale-sig-
natur-spart-kosten-und-ist-sicher.html

Aufhebung der Richtlinie
1999/93/EG (im Folgenden: eI-
DAS-Verordnung). Dazu hat die
Bundesregierung den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Durchführung
der Verordnung vorgelegt. Das
Kernstück des eIDAS-Durchfüh-
rungsgesetzes ist dabei das Ver-
trauensdienstegesetz (VDG), das
regelt, wie sogenannte Vertrauens-

Den europäischen Rechtsrah-
men für die elektronische Identifi-
zierung und für elektronische Ver-
trauensdienste bildet die Verord-
nung (EU) Nr. 910/2014 des Euro-
päischenParlaments unddesRates
vom 23. Juli 2014 über elektroni-
sche Identifizierung und Vertrau-
ensdienste für elektronischeTrans-
aktionen im Binnenmarkt und zur

Gesetzentwurf der Bundesregierung

EU-weite elektronische Signatur
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